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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1.	�Wie hat sich die Anzahl der Gastronomiebetriebe seit 2019 im Landkreis Böb-
lingen entwickelt (bitte aufgeschlüsselt nach unterschiedlichen Betriebsarten)?

2.	�Welche Umsatzentwicklungen verzeichneten die verschiedenen Gastronomie-
bereiche im Landkreis Böblingen seit 2019?

3.	�Wie hat sich der Anteil des Gastronomiesektors an der gesamtwirtschaftlichen 
Wertschöpfung im Landkreis Böblingen seit 2019 entwickelt?

4.	�Wie viele Insolvenzen im Gastronomiesektor wurden im Landkreis Böblingen 
seit 2019 registriert (bitte aufgeschlüsselt nach Betriebsart und Jahr)?

5.	�Wie hat sich die Anzahl der Beschäftigten im Gastronomiesektor im Landkreis 
Böblingen seit 2019 entwickelt (bitte aufgeschlüsselt nach Betriebsart und 
Jahr)?

6.	�Wie hat sich die Zahl der unbesetzten Stellen im Gastronomiesektor im Land-
kreis Böblingen seit 2019 entwickelt (bitte aufgeschlüsselt nach Betriebsart 
und Jahr)?

7.	�Wie ist die Entwicklung der Ausbildungszahlen in gastronomischen Berufen 
im Landkreis Böblingen seit 2019 (bitte aufgeschlüsselt nach Berufsbild und 
Jahr)?

8.	�Wie viele Leerstände ehemals gastronomisch genutzter Immobilien sind ihrer 
Kenntnis nach im Landkreis Böblingen seit 2019 zu verzeichnen?

Kleine Anfrage
des Abg. Florian Wahl SPD

und

Antwort
des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus

Wirtschaftliche Situation des Gastronomiesektors 
im Landkreis Böblingen

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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  9.	�Wie bewertet die Landesregierung die wirtschaftliche Situation des Gastro-
nomiesektors im Landkreis Böblingen im Vergleich zu anderen Stadt- und 
Landkreisen in Baden-Württemberg?

10.	�Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, um den Gastronomiesektor 
im Landkreis Böblingen nachhaltig zu stärken?

15.9.2025

Wahl SPD

B e g r ü n d u n g

Der Gastronomiesektor stellt einen wichtigen Bestandteil der regionalen Wirt-
schaft im Landkreis Böblingen dar. Ziel dieser Kleine Anfrage ist es, ein umfas-
sendes Bild der Lage zu gewinnen, um mögliche politische Handlungsbedarfe zu 
identifizieren und die Zukunftsfähigkeit des Gastronomiesektors in der Region zu 
stärken.

A n t w o r t * )

Mit Schreiben vom 21. Oktober 2025 Nr. D55533/2025 beantwortet das Minis-
terium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus im Einvernehmen mit dem Ministe-
rium für Finanzen, dem Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz sowie dem Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen die 
Kleine Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1.	�Wie hat sich die Anzahl der Gastronomiebetriebe seit 2019 im Landkreis Böb-
lingen entwickelt (bitte aufgeschlüsselt nach unterschiedlichen Betriebsarten)?

2.	�Welche Umsatzentwicklungen verzeichneten die verschiedenen Gastronomie-
bereiche im Landkreis Böblingen seit 2019?

5.	�Wie hat sich die Anzahl der Beschäftigten im Gastronomiesektor im Landkreis 
Böblingen seit 2019 entwickelt (bitte aufgeschlüsselt nach Betriebsart und 
Jahr)?

Zu 1., 2. und 5.:

Die Fragen 1, 2 und 5 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet. 

Die in der Anlage beigefügten Übersichten basieren auf dem Unternehmens-
register (Quelle: Statistisches Landesamt). Die Daten zu Anzahl der Betriebe, 
Umsatz und Beschäftigung liegen derzeit nur bis zum Jahr 2023 vor. Dargestellt 
sind jeweils die Untergliederungen der amtlichen Wirtschaftszweigstatistik  

_____________________________________

*)	�Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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WZ 56.1 (speisegeprägte Gastronomie), 56.2 (Catering) und 56.3 (getränkege-
prägte Gastronomie) für den Landkreis Böblingen.

In den Zahlen spiegeln sich die Auswirkungen der Coronapandemie deutlich  
wider, insbesondere in den Betriebszahlen, auch wenn im Zeitraum 2022 bis 2023 
wieder ein Anstieg zu verzeichnen ist. Die Beschäftigtenzahlen in den Gastro-
nomiebetrieben lagen 2023 wieder auf dem Niveau von 2019, sind aktuell auf 
Landesebene jedoch deutlich rückläufig. Die Umsätze lagen deutlich über den 
Umsätzen im Jahr 2019. Im Einzelnen wird auf die Anlage verwiesen.

3.	�Wie hat sich der Anteil des Gastronomiesektors an der gesamtwirtschaftlichen 
Wertschöpfung im Landkreis Böblingen seit 2019 entwickelt?

Zu 3.:

Der Landesregierung liegen hierzu keine Informationen vor. Auf Ebene der Stadt- 
und Landkreise sind nach Angaben des Statistischen Landesamts Daten zur ge-
samtwirtschaftlichen Wertschöpfung nicht für die Gastronomie, sondern nur in 
wesentlich stärker aggregierter Form verfügbar. 

4.	�Wie viele Insolvenzen im Gastronomiesektor wurden im Landkreis Böblingen 
seit 2019 registriert (bitte aufgeschlüsselt nach Betriebsart und Jahr)?

Zu 4.:

Die Entwicklung der Insolvenzen in der Gastronomie im Landkreis Böblingen 
seit 2019 ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Seit dem Jahr 2023 ist ein 
deutlicher Anstieg der Insolvenzzahlen zu verzeichnen.

6.	�Wie hat sich die Zahl der unbesetzten Stellen im Gastronomiesektor im Land-
kreis Böblingen seit 2019 entwickelt (bitte aufgeschlüsselt nach Betriebsart und 
Jahr)?

Zu 6.:

Die Entwicklung der Zahl der unbesetzten Stellen in der Gastronomie im Land-
kreis Böblingen ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt (Quelle: Bundesagen-
tur für Arbeit, Regionaldirektion Baden-Württemberg). Dabei ist zu beachten, 
dass nicht alle Betriebe ihre unbesetzten Stellen an die zuständige Arbeitsagentur 
melden.

Unternehmensinsolvenzen im Wirtschaftsbereich der Gastronomie im Landkreis 
Böblingen in den Jahren 2019 bis 2024 

Unternehmensinsolvenzen insgesamt 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Anzahl 

I56.1 
Restaurants, Gaststät-
ten, Imbissstuben,  
Cafés, Eissalons u. Ä. 4 3 2 1 7 13 

I56.2 
Caterer und Erbringung 
sonstiger Verpfle-
gungsdienstleistungen – – – – 1 3 

I56.3 Ausschank von 
Getränken 1 – – – 1 3 

Datenquelle: Insolvenzstatistik 
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Fellbach, 2025. 
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Zugang an gemeldeten Arbeitsstellen
Kreis Böblingen

Erstellungsdatum: 19. September 2025, Statistik-Service Südwest, Auftragsnummer 395977
© Statistik der Bundesagentur für Arbeit

7.	�Wie ist die Entwicklung der Ausbildungszahlen in gastronomischen Berufen 
im Landkreis Böblingen seit 2019 (bitte aufgeschlüsselt nach Berufsbild und 
Jahr)?

Zu 7.:

Die Entwicklung der Auszubildendenzahlen in gastronomischen Berufen in Gas-
tronomiebetrieben im Landkreis Böblingen lässt sich der nachfolgenden Tabelle 
entnehmen (Quelle: Berufsbildungsstatistik des Statistischen Landesamts). Im 
Berichtszeitraum war ein deutlicher Rückgang von 182 auf 102 Auszubildende zu 
verzeichnen.

* nach Ort des Betriebes

* Aus Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte von 1 oder 2 und Daten, 
aus denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden kann, anonymisiert. 

Wirtschaftszweig 08 

Jahres-
summe 
2019 

Jahres-
summe 
2020 

Jahres-
summe 
2021 

Jahres-
summe 
2022 

Jahres-
summe 
2023 

Jahres-
summe 
2024 

1 2 3 4 5 6 

56 Gastronomie 170 128 163 158 97 61 
561 Restaurants, Gast-

stätten, Imbissstuben, Cafés, 
Eissalons u. Ä. 131 64 103 95 61 27 

562 Caterer und Erbrin-
gung sonstiger Verpfle-
gungsdienstleistungen 37 63 57 55 29 34 

563 Ausschank von Ge-
tränken * * 3 8 7 –

 

 
Auszubildende am 31. Dezember im Landkreis Böblingen* in gastronomischen  
Berufen nach Beruf und Berichtsjahr  
Berufsbezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Fachkraft für Gastronomie – – – 1 4 10 
Fachkraft im Gastgewerbe 6 8 5 2 – – 
Fachkraft Küche – – – – 1 – 
Fachmann/Fachfrau für Restaurants und 
Veranstaltungsgastronomie – – – 2 8 10 
Fachmann/Fachfrau für Systemgastronomie 14 14 17 10 7 11 
Fachmann/Fachfrau für Systemgastronomie 
(VO 1998) – – – – 2 – 
Fachpraktiker/-in Küche (Beikoch/ 
Beiköchin) (§66 BBiG) – 6 7 8 1 – 
Fachpraktiker/-in Küche (Beikoch/ 
Beiköchin) (§66 BBiG) 7 – – – – – 
Hotelfachmann/-fachfrau 102 65 55 50 26 35 
Hotelfachmann/-fachfrau (VO 1998) – – – – 16 1 
Hotelkaufmann/-kauffrau – – 2 1 1 – 
Koch/Köchin 43 38 30 35 20 33 
Koch/Köchin (VO 1998) – – – – 13 1 
Restaurantfachmann/-fachfrau 10 5 5 5 1 1 
zusammen 182 136 121 114 100 102 
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8.	�Wie viele Leerstände ehemals gastronomisch genutzter Immobilien sind ihrer 
Kenntnis nach im Landkreis Böblingen seit 2019 zu verzeichnen?

Zu 8.: 

Zur Entwicklung der Leerstände in ehemals gastronomisch genutzten Immobilien 
im Landkreis Böblingen liegen der Landesregierung keine näheren Angaben vor. 
Nach Einschätzung des DEHOGA Baden-Württemberg sind vor allem im länd-
lich strukturierten Teil des Landkreises vermehrt Leerstände von Gastronomieim-
mobilien zu beobachten, daneben auch im Bereich um Leonberg. Im eher urban 
geprägten nördlichen Bereich des Landkreises mit den Städten Böblingen und 
Sindelfingen ist demnach die Leerstandsproblematik weniger ausgeprägt. Zu be-
obachten ist hier laut DEHOGA Baden-Württemberg allerdings eine Tendenz zu 
kleineren gastronomischen Einheiten wie z. B. Imbissstuben.

9.	�Wie bewertet die Landesregierung die wirtschaftliche Situation des Gastrono-
miesektors im Landkreis Böblingen im Vergleich zu anderen Stadt- und Land-
kreisen in Baden-Württemberg?

Zu 9.:

Der Landkreis Böblingen ist strukturell bedingt stärker als andere Regionen des 
Landes von den Folgen der Transformation in wichtigen Industriebranchen wie 
dem Automobilsektor betroffen. Dies hat nach Einschätzung des DEHOGA Ba-
den-Württemberg spürbare Auswirkungen auf die dort ansässigen gastronomi-
schen Betriebe und Betriebe des Beherbergungsgewerbes. Die aktuellen Heraus-
forderungen der Branche wie Kostendruck und Konsumzurückhaltung würden 
sich daher im Landkreis Böblingen in verschärfter Form stellen. Laut DEHO-
GA Baden-Württemberg berichten Mitgliedsbetriebe aus dem Kreis, dass große 
Automobilfirmen und deren Zulieferer kaum noch Hotelübernachtungen buchen, 
deutlich weniger Firmenveranstaltungen durchführen und auch weniger Catering-
Leistungen als in der Vergangenheit in Anspruch nehmen. Darüber hinaus komme 
es zu Buchungsrückgängen von Beschäftigten und Angehörigen des US-Militärs. 
Die Landesregierung hält diese Einschätzungen für plausibel.

10. �Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, um den Gastronomiesektor 
im Landkreis Böblingen nachhaltig zu stärken?

Zu 10.:

Eine ganze Reihe von Fördermaßnahmen verschiedener Ressorts trägt zur Stär-
kung der Gastronomiebetriebe bzw. zur Verbesserung von deren Standortbedin-
gungen, insbesondere auch in den Ortszentren, bei. Diese Maßnahmen werden, 
vorbehaltlich der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel, auch im Jahr 2026 
fortgesetzt.

Mit dem laufenden Förderprogramm Tourismusfinanzierung Plus des Ministeri-
ums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus wird unter anderem die Gastronomie 
in Baden-Württemberg als wichtiger Teil der Tourismusbranche unterstützt. Das 
Förderprogramm Tourismusfinanzierung Plus ist ein auf kleine und mittelständi-
sche touristische Unternehmen ausgerichtetes Darlehensprogramm. Förderfähig 
sind Investitionen in die touristische Infrastruktur, wie zum Beispiel Bau- und 
Umbaumaßnahmen, Investitionen in digitale Innovationen und Betriebsübernah-
men, sofern mit der Übernahme Investitionen in eine touristische Einrichtung er-
folgen. Im Landkreis Böblingen wurde seit dem Jahr 2019 ein Vorhaben im Rah-
men des Förderprogramms umgesetzt.

Indirekt wird die Gastronomie auch durch eine gut ausgebaute Tourismusinfra-
struktur in der näheren Umgebung gestärkt. Im Rahmen des Tourismusinfrastruk-
turprogramms (TIP) fördert die Landesregierung die Schaffung attraktiver und 
moderner kommunaler Tourismusinfrastruktureinrichtungen. Im Landkreis Böb-
lingen konnten in den letzten fünf Jahren insgesamt drei kommunale Tourismus-
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infrastrukturprojekte mit Zuschüssen in Höhe von rund 77 000 Euro gefördert 
werden, die wiederum Investitionen von insgesamt 414 000 Euro ausgelöst haben.

Das Sofortprogramm Einzelhandel/Innenstadt des Ministeriums für Wirtschaft, 
Arbeit und Tourismus trägt mit seinen Förderlinien Veranstaltungen und Stadt-
marketing ebenso zur Belebung bzw. Stärkung der Zentren bei wie auch die vom 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus geförderten regionalen Innen-
stadtberater. Hiervon profitiert auch die dort ansässige Gastronomie.

Die Gastronomie ist zudem ein integraler Bestandteil der Strukturentwicklung im 
Ländlichen Raum. Daher werden durch das Ministerium für Ernährung, Länd-
lichen Raum und Verbraucherschutz sowohl über das EU-Programm LEADER 
als auch über das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) gastronomi-
sche Betriebe gefördert. Im ELR gab es 2020 und 2021 eine Sonderlinie Dorf-
gastronomie. Damit sollte der herausragenden Bedeutung von Dorfgasthöfen für 
die Lebens- und Versorgungsqualität im Ländlichen Raum Rechnung getragen 
werden. Im Rahmen der Sonderlinie wurden landesweit 223 Projektträger mit 
einem Zuschuss von 20,9 Millionen Euro unterstützt. Die Beendigung der Son-
derline führte jedoch zu keiner Verschlechterung der Förderbedingungen gastro-
nomischer Betriebe. Dorfgasthäuser, Cafés und ähnliche Betriebe werden im ELR 
nach wie vor prioritär gefördert, dies gilt besonders dann, wenn sie einen Beitrag 
zur Grundversorgung leisten. Projekte der Grundversorgung werden im ELR mit 
Fördersätzen zwischen 10 und 35 Prozent unterstützt. 

Die ELR-Förderung können Unternehmen mit weniger als 100 Mitarbeitern er-
halten. Antragsteller im ELR sind immer die Kommunen. Daher sollten sich In-
vestitionswillige im Bereich Gaststätten an die Gemeinde- oder Stadtverwaltung 
wenden, in deren Gebiet die Investition geplant ist. Ebenfalls förderfähig sind 
Gaststätten über das EU-Programm LEADER 2023 bis 2027. Die Förderkondi-
tionen werden dort von den LEADER-Aktionsgruppen, die für die Vergabe der 
Fördermittel zuständig sind, entschieden. Einzelne Gemeinden des Landkreises 
Böblingen sind Teil der Förderkulisse der LEADER-Aktionsgruppe Heckengäu.

Auch die Städtebauförderung im Bereich des Ministeriums für Landesentwick-
lung und Wohnen kann sich positiv auf die Gastronomiebetriebe auswirken. Im 
Rahmen der Programme der städtebaulichen Erneuerung werden die Kommunen 
bei ihrer zukunftsfähigen Weiterentwicklung und der Behebung von städtebau-
lichen Missständen finanziell unterstützt. Entsprechend den Schwerpunkten der 
Städtebauförderprogramme ist das u. a. der Erhalt und die Gestaltung von leben-
digen und identitätsstiftenden Stadt- und Ortskernen. So werden im Rahmen von 
städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen beispielsweise die öffentlichen Räume 
neu gestaltet – auch in Hinblick auf Barrierefreiheit und Klimawandelanpassung, 
der Gebäudebestand modernisiert und damit das Ortsbild gewahrt und behutsam 
weiterentwickelt sowie ein kleinteiliger Nutzungsmix unterstützt. Die Programme 
der städtebaulichen Erneuerung sind damit ein entscheidender Hebel, um Städte 
und Gemeinden beim Erhalt und der Transformation ihrer Zentren zu unterstützen 
und sie als Wohn-, Arbeits- und Wirtschaftsräume zu stärken, wovon auch die 
Gastronomie profitieren kann.

Darüber hinaus wird die Novellierung des Landesgaststättengesetzes, die sich der-
zeit im parlamentarischen Verfahren befindet, zu einer spürbaren Entlastung der 
Gastronomiebetriebe von bürokratischem Aufwand beitragen, insbesondere durch 
den geplanten Wechsel vom Erlaubnis- zum Anzeigeverfahren.

Dr. Hoffmeister-Kraut
Minister für Wirtschaft,
Arbeit und Tourismus
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LT 17/9443 Gastronomie Lkr. Böblingen - Anhang zu Ziff. 1,2 und 5

Rechtliche Einheiten und Niederlassungen sowie deren Beschäftigte und Umsätze in der Gastronomie; 2019-2023

Umsatz5)

Insges. davon 
SVB

davon 
GEB 1 000 Euro Insges. davon 

SVB
davon 
GEB

Landkreis Böblingen  56 Gastronomie     975    3 529    2 280    1 248    226 432    1 036    4 198    2 834    1 365
davon

Landkreis Böblingen  561
Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.

    669    2 449    1 608     841    174 668     697    2 664    1 746     918

Landkreis Böblingen  562
Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen

    79     611     454     156    27 924     107    1 064     878     186
Landkreis Böblingen  563 Ausschank von Getränken     227     469     218     251    23 840     232     470     209     261

Umsatz5)

Insges. davon 
SVB

davon 
GEB 1 000 Euro Insges. davon 

SVB
davon 
GEB

Landkreis Böblingen  56 Gastronomie     873    3 482    2 309    1 174    154 919     933    4 152    2 880    1 273
davon

Landkreis Böblingen  561 Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.     611    2 339    1 571     768    116 002     640    2 609    1 752     857
Landkreis Böblingen  562 Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen     76     714     539     176    22 061     102    1 116     937     178
Landkreis Böblingen  563 Ausschank von Getränken     186     429     200     229    16 856     191     428     190     238

Umsatz5)

Insges. davon 
SVB

davon 
GEB 1 000 Euro Insges. davon 

SVB
davon 
GEB

Landkreis Böblingen  56 Gastronomie     824    3 425    2 256    1 169    158 844     884    3 970    2 754    1 217
davon

Landkreis Böblingen  561 Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.     587    2 334    1 542     793    122 206     616    2 542    1 696     846
Landkreis Böblingen  562 Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen     68     719     544     176    21 420     95    1 060     894     166
Landkreis Böblingen  563 Ausschank von Getränken     169     371     171     200    15 218     173     368     164     204

Umsatz5)

Insges. davon 
SVB

davon 
GEB 1 000 Euro Insges. davon 

SVB
davon 
GEB

Landkreis Böblingen  56 Gastronomie     876    3 639    2 408    1 231    244 965     948    4 115    2 867    1 248
davon

Landkreis Böblingen  561 Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.     623    2 505    1 667     838    186 385     659    2 669    1 797     872
Landkreis Böblingen  562 Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen     67     716     538     178    25 146     96    1 035     879     156
Landkreis Böblingen  563 Ausschank von Getränken     186     419     203     216    33 434     193     410     191     219

Umsatz5)

Insges. davon 
SVB

davon 
GEB 1 000 Euro Insges. davon 

SVB
davon 
GEB

Landkreis Böblingen  56 Gastronomie     884    3 767    2 436    1 331    288 077     945    4 193    2 868    1 325
davon

Landkreis Böblingen  561 Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.     621    2 643    1 696     947    219 342     652    2 768    1 803     964
Landkreis Böblingen  562 Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen     66     699     532     167    30 079     91    1 022     879     143
Landkreis Böblingen  563 Ausschank von Getränken     197     424     208     216    38 656     202     403     186     217

Quelle: Unternehmensregister
1)  Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008). 
      Rechtliche Einheiten werden dem Schwerpunkt ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit zugeordnet.
2)  Rechtliche Einheiten mit Umsatzsteuervoranmeldungen und/oder Beschäftigten im jeweiligen Jahr sowie Sitz in Baden-Württemberg.
      Eine Rechtliche Einheit ist eine natürliche Person, die wirtschaftlich tätig ist, eine juristische Person 
      oder eine Personenvereinigung. Betrachtet werden also beispielsweise eine Aktiengesellschaft, 
      Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Offene Handelsgesellschaft oder Einzelunternehmer.
3)  Niederlassungen mit Sitz in Baden-Württemberg, in denen im jeweiligen Jahr Beschäftigte tätig waren oder für die gilt, 
     dass sie den einzigen Standort einer Rechtlichen Einheit mit Umsatzsteuervoranmeldungen im jeweiligen Jahr bildeten. 
     Eine Niederlassung ist eine örtlich abgegrenzte Einheit, die einer Rechtlichen Einheit zugeordnet ist. 
     Sie ist rechtlich unselbstständig.
4)  Die abhängig Beschäftigten umfassen die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie
     die ausschließlich geringfügig entlohnt Beschäftigten.
     Die Anzahl der Beschäftigten wird als Durchschnittswert kaufmännisch gerundet ohne Kommastellen dargestellt.
5) Umsätze für Organkreismitglieder werden aus Erhebungen, Jahresabschlüssen 
     und anderen Quellen übernommen oder geschätzt.

Details sind den methodischen Erläuterungen zu entnehmen.

Niederlassungen3)Rechtliche Einheiten2)

Wirtschaftszweig-Gliederung1)2019 Abhängig Beschäftigte4)

Anzahl
Abhängig Beschäftigte4)

Anzahl

2020 Wirtschaftszweig-Gliederung1)

Rechtliche Einheiten2) Niederlassungen3)

Anzahl
Abhängig Beschäftigte4)

Anzahl
Abhängig Beschäftigte4)

2021 Wirtschaftszweig-Gliederung1)

Rechtliche Einheiten2) Niederlassungen3)

Anzahl
Abhängig Beschäftigte4)

Anzahl
Abhängig Beschäftigte4)

2022 Wirtschaftsgruppe1)

Rechtliche Einheiten2) Niederlassungen3)

Anzahl
Abhängig Beschäftigte4)

Anzahl
Abhängig Beschäftigte4)

Niederlassungen3)

Anzahl
Abhängig Beschäftigte4)

Anzahl
Abhängig Beschäftigte4)

Besonderer Hinweis zu Veröffentlichungen ab Berichtsjahr 2018: 
Ab dem Berichtsjahr 2018 gibt es bei den Auswertungen aus dem statistischen Unternehmensregister 
Anpassungen: Tabellen zu „Unternehmen“ werden künftig als Tabellen zu „Rechtlichen Einheiten“ 
bezeichnet, Tabellen zu „Betrieben“ werden in Tabellen zu „Niederlassungen“ umbenannt. Hintergrund
ist die Umsetzung der EU-Unternehmensdefinition. Die EU-Einheitenverordnung5 definiert das 
Unternehmen als „kleinste Kombination rechtlicher Einheiten, die eine organisatorische Einheit zur 
Erzeugung von Waren und Dienstleistungen bildet und […] über eine gewisse Entscheidungsfreiheit 
verfügt“. Somit kann ein Unternehmen auch aus mehreren Rechtlichen Einheiten bestehen. Bis 
einschließlich Berichtsjahr 2017 wurde in der amtlichen Statistik die Rechtliche Einheit mit dem 
Unternehmen gleichgesetzt und beide Begriffe synonym verwendet.

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2025
    Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

2023 Wirtschaftsgruppe1)

Rechtliche Einheiten2)
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Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Umsatz5)

Insges. davon 
SVB

davon 
GEB 1 000 Euro Insges. davon 

SVB
davon 
GEB

08115 Landkreis Böblingen    55 Beherbergung     134     886     659     228    74 070     144    1 071     851     220
davon

08115 Landkreis Böblingen    551 Hotels, Gasthöfe und Pensionen     114     871     649     222    72 228     122    1 029     816     213

08115 Landkreis Böblingen    552
Ferienunterkünfte und 
ähnliche Beherbergungsstätten     11     8     6     2     819     13     34     31     4

08115 Landkreis Böblingen    553 Campingplätze - - - - - - - - -
08115 Landkreis Böblingen    559 Sonstige Beherbergungsstätten     9     7     4     4    1 023     9     7     4     4

08115 Landkreis Böblingen    56 Gastronomie     884    3 767    2 436    1 331    288 077     945    4 193    2 868    1 325
davon

08115 Landkreis Böblingen    561

Restaurants, Gaststätten, 
Imbissstuben, Cafés, Eissalons 
u. Ä.     621    2 643    1 696     947    219 342     652    2 768    1 803     964

08115 Landkreis Böblingen    562
Caterer und Erbringung sonstiger
Verpflegungsdienstleistungen     66     699     532     167    30 079     91    1 022     879     143

08115 Landkreis Böblingen    563 Ausschank von Getränken     197     424     208     216    38 656     202     403     186     217
08115 Landkreis Böblingen 051-829, 851-960 insgesamt    14 969    137 813    120 355    17 458   37 356 501    16 490    193 979    176 697    17 282

08 Baden-Württemberg 55 Beherbergung    6 377    54 759    39 470    15 290   4 386 345    6 800    60 081    44 071    16 010
davon

08 Baden-Württemberg 551 Hotels, Gasthöfe und Pensionen    4 657    49 458    35 965    13 493   3 908 666    4 947    53 912    39 911    14 002

08 Baden-Württemberg 552
Ferienunterkünfte und 
ähnliche Beherbergungsstätten    1 333    3 320    2 123    1 197    327 960    1 451    4 497    3 079    1 418

08 Baden-Württemberg 553 Campingplätze     191    1 327     852     475    117 250     198    1 295     836     459
08 Baden-Württemberg 559 Sonstige Beherbergungsstätten     196     655     530     124    32 469     204     377     246     131

08 Baden-Württemberg 56 Gastronomie    27 530    138 606    82 510    56 096   9 894 878    29 239    146 491    88 502    57 990
davon

08
Baden-Württemberg 561

Restaurants, Gaststätten, 
Imbissstuben, Cafés, Eissalons 
u. Ä.    20 087    102 942    61 445    41 497   7 386 490    20 955    105 893    63 436    42 456

08 Baden-Württemberg 562
Caterer und Erbringung sonstiger 
Verpflegungsdienstleistungen    2 206    20 734    14 888    5 846   1 601 826    2 874    25 333    18 613    6 720

08 Baden-Württemberg 563 Ausschank von Getränken    5 237    14 930    6 177    8 753    906 562    5 410    15 266    6 452    8 814
08 Baden-Württemberg 051-829, 851-960 insgesamt    465 415   5 227 538   4 686 444    541 094  1 602 218 144    504 804   5 154 478   4 606 554    547 923

Quelle: Unternehmensregister, Stand 09/2024.
1)  Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008). 
      Rechtliche Einheiten werden dem Schwerpunkt ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit zugeordnet.
2)  Rechtliche Einheiten mit Umsatzsteuervoranmeldungen und/oder Beschäftigten 2023 sowie Sitz in Baden-Württemberg.
      Eine Rechtliche Einheit ist eine natürliche Person, die wirtschaftlich tätig ist, eine juristische Person 
      oder eine Personenvereinigung. Betrachtet werden also beispielsweise eine Aktiengesellschaft, 
      Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Offene Handelsgesellschaft oder Einzelunternehmer.
3)  Niederlassungen mit Sitz in Baden-Württemberg, in denen 2023 Beschäftigte tätig waren oder für die gilt, 
     dass sie den einzigen Standort einer Rechtlichen Einheit mit Umsatzsteuervoranmeldungen in 2023 bildeten. 
     Eine Niederlassung ist eine örtlich abgegrenzte Einheit, die einer Rechtlichen Einheit zugeordnet ist. 
     Sie ist rechtlich unselbstständig.
4)  Die abhängig Beschäftigten umfassen die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie
     die ausschließlich geringfügig entlohnt Beschäftigten.
     Die Anzahl der Beschäftigten wird als Durchschnittswert kaufmännisch gerundet ohne Kommastellen dargestellt.
5) Umsätze für Organkreismitglieder werden aus Erhebungen, Jahresabschlüssen 
     und anderen Quellen übernommen oder geschätzt.

Details sind den methodischen Erläuterungen zu entnehmen.
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    Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Besonderer Hinweis zu Veröffentlichungen ab Berichtsjahr 2018: 
Ab dem Berichtsjahr 2018 gibt es bei den Auswertungen aus dem statistischen Unternehmensregister Anpassungen: Tabellen zu 
„Unternehmen“ werden künftig als Tabellen zu „Rechtlichen Einheiten“ bezeichnet, Tabellen zu „Betrieben“ werden in Tabellen zu 
„Niederlassungen“ umbenannt. Hintergrund ist die Umsetzung der EU-Unternehmensdefinition. Die EU-Einheitenverordnung definiert das 
Unternehmen als „kleinste Kombination rechtlicher Einheiten, die eine organisatorische Einheit zur Erzeugung von Waren und 
Dienstleistungen bildet und […] über eine gewisse Entscheidungsfreiheit verfügt“. Somit kann ein Unternehmen auch aus mehreren 
Rechtlichen Einheiten bestehen. Bis einschließlich Berichtsjahr 2017 wurde in der amtlichen Statistik die Rechtliche Einheit mit dem 
Unternehmen gleichgesetzt und beide Begriffe synonym verwendet.

Rechtliche Einheiten und Niederlassungen sowie deren Beschäftigte und Umsätze in Baden-Württemberg 2023 nach ausgewählten Wirtschaftsgruppen
Landkreis / Land

Kreis

Land
Wirtschaftsgruppe1)

Rechtliche Einheiten2) Niederlassungen3)

Anzahl
Abhängig Beschäftigte4)

Anzahl
Abhängig Beschäftigte4)
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